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§ 5 NÖ AWG 1992 Vermeidung von
Abfällen

 NÖ AWG 1992 - NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Durch die Verwendung von geeigneten Herstellungs-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsformen, durch die

Entwicklung geeigneter Arten und Formen von Produkten und durch ein abfallvermeidungsbewusstes Verhalten der

Letztverbraucher sollen die Mengen und die Schadsto gehalte der Abfälle verringert und zur Nachhaltigkeit

beigetragen werden. Im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Möglichen sind daher insbesondere

1. Produkte so herzustellen, zu bearbeiten, zu verarbeiten oder sonst zu gestalten, dass die Produkte langlebig und

reparaturfähig sind und die nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung verbleibenden Abfälle

erforderlichenfalls zerlegt oder bestimmte Bestandteile getrennt werden können und dass die Abfälle, die

Bestandteile oder die aus den Abfällen gewonnenen Sto e weitgehend verwertet (einschließlich wiederverwendet)

werden können,

2. Vertriebsformen durch Rücknahme- oder Sammel- und Verwertungssysteme, gegebenenfalls mit Pfandeinhebung,

so zu gestalten, dass der Anfall von zu beseitigenden Abfällen beim Letztverbraucher so gering wie möglich

gehalten wird,

3. Produkte so zu gestalten, dass bei ihrer Herstellung, ihrem Ge- und Verbrauch und nach ihrer

bestimmungsgemäßen Verwendung unter Berücksichtigung der relevanten Umweltaspekte keine

Beeinträchtigungen der ö entlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) bewirkt werden, insbesondere möglichst wenige und

möglichst schadstoffarme Abfälle zurückbleiben, und

4. Produkte so zu gebrauchen, dass die Umweltbelastungen, insbesondere der Anfall von Abfällen, so gering wie

möglich gehalten werden.
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